
 
 
Änderungen der Niederschriftserklärungen - Abschnitt I Niederschriftserklärungen 
zum TV-L: 
 
 
Nach Ziffer 22 wird folgende Ziffer 22a eingefügt: 
 
 
"22a. Zu § 44 Nr. 2a Ziffern 1 und 2: 

Zur Erläuterung von § 44 Nr. 2a Ziffern 1 und 2 sind sich die Tarifvertragsparteien 
über folgende Beispiele einig: 

 
Beispiel 1: 

Eine Lehrkraft war im Anschluss an den festgesetzten Vorbereitungsdienst in 
folgenden befristeten Arbeitsverhältnissen beim selben Arbeitgeber beschäftigt: 
 
1. vom 1. September 2009 bis zum 30. Juni 2010  (zehn Monate), 
2. vom 1. August 2010 bis zum 31. Mai 2011   (zehn Monate). 
 
Zum 1. September 2011 wird die Lehrkraft beim selben Arbeitgeber in ein 
unbefristetes Arbeitsverhältnis übernommen. 
 
In dem zum 1. September 2011 begründeten Arbeitsverhältnis werden zu den Zeiten 
einschlägiger Berufserfahrung aus den beiden Fristarbeitsverhältnissen (10 Monate + 
10 Monate = 20 Monate) einmalig sechs Monate des Vorbereitungsdienstes, die im 
ersten Arbeitsverhältnis nach   § 44 Nr. 2a TV-L in der bis zum 31. März 2011 
geltenden Fassung auf die Stufenlaufzeit der Stufe 1 angerechnet wurden, 
hinzugerechnet (20 Monate + 6 Monate = 26 Monate). Die Einstellung am 1. 
September 2011 erfolgt in Stufe 2. 
 
Beispiel 2: 

Eine Lehrkraft war im Anschluss an den festgesetzten Vorbereitungsdienst in 
folgenden befristeten Arbeitsverhältnissen beim selben Arbeitgeber beschäftigt: 
 
1. vom 1. März 2009 bis zum 28. Februar 2010  (zwölf Monate), 
2. vom 1. März 2010 bis zum 31. Dezember 2010  (zehn Monate), 
3. vom 1. Februar 2011 bis zum 30. September 2011  (acht Monate). 

 
Danach wird die Lehrkraft beim selben Arbeitgeber vom 1. März 2012 bis zum 31. Juli 
2012 für fünf Monate befristet weiterbeschäftigt und ab 1. August 2012 in ein 
unbefristetes Arbeitsverhältnis übernommen. 
 
Für das am 1. März 2012 beginnende Arbeitsverhältnis werden gemäß § 44 Nr. 2a 
Ziffer 1 TV-L für die Stufenfestsetzung zu den Zeiten einschlägiger Berufserfahrung 
aus den vorangegangenen drei Fristarbeitsverhältnissen (12 Monate + 10 Monate + 8 
Monate = 30 Monate) einmalig sechs Monate des Vorbereitungsdienstes, die im 
ersten Arbeitsverhältnis nach § 44 Nr. 2a TV-L in der bis zum 31. März 2011 
geltenden Fassung auf die Stufenlaufzeit der Stufe 1 angerechnet wurden, 
hinzugerechnet (30 Monate + 6 Monate = 36 Monate). Die Einstellung am 1. März 
2012 erfolgt in Stufe 3.  
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Ebenso erfolgt die Stufenfestsetzung für das zum 1. August 2012 beginnende 
Arbeitsverhältnis. Zu den Zeiten einschlägiger Berufserfahrung aus den vier 
Fristarbeitsverhältnissen (12 Monate + 10 Monate + 8 Monate + 5 Monate = 35 
Monate) werden einmalig sechs Monate des Vorbereitungsdienstes, die im ersten 
Arbeitsverhältnis nach § 44 Nr. 2a TV-L in der bis zum 31. März 2011 geltenden 
Fassung auf die Stufenlaufzeit der Stufe 1 angerechnet wurden, hinzugerechnet (35 
Monate + 6 Monate = 41 Monate). Die Einstellung am 1. August 2012 erfolgt in Stufe 
3." 

 

 


